
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2026/3/24 12Os163/15k;
15Ns73/23p; 12Ns15/26s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.2026

file:///


Norm

StPO §37 Abs2

1. StPO § 37 heute

2. StPO § 37 gültig ab 01.01.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 157/2024

3. StPO § 37 gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 121/2016

4. StPO § 37 gültig von 01.01.2015 bis 31.12.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2014

5. StPO § 37 gültig von 01.01.2008 bis 31.12.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 19/2004

6. StPO § 37 gültig von 31.12.1975 bis 30.06.1986 aufgehoben durch BGBl. Nr. 164/1986

Rechtssatz

Die Zuständigkeit des Zusammenhangs wird von § 37 Abs 2 letzter Satz StPO nur solange ausgeschlossen, als der

Zustand der (vorläu=gen) Verfahrenseinstellung fortdauert. Sobald diese Sperrwirkung wegfällt, also die vorläu=ge

Verfahrensbeendigung mittels Fortsetzungsbeschluss aufgehoben wurde, bestehen keine Hindernisse mehr für eine

gemeinsame Verfahrensführung.Die Zuständigkeit des Zusammenhangs wird von Paragraph 37, Absatz 2, letzter Satz

StPO nur solange ausgeschlossen, als der Zustand der (vorläu=gen) Verfahrenseinstellung fortdauert. Sobald diese

Sperrwirkung wegfällt, also die vorläu=ge Verfahrensbeendigung mittels Fortsetzungsbeschluss aufgehoben wurde,

bestehen keine Hindernisse mehr für eine gemeinsame Verfahrensführung.
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